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Hochschulakteur:innen als Impulsgeber für demokratische Bildung? Ergebnisse und 
Ausgänge aus autoethnografischen Episoden und Gruppenauskünften Sportlehr-
amtsstudierender 

Sabine Hafner 

Zusammenfassung Der Beitrag nimmt den sportdidaktischen Umgang von Hochschulakteur:innen mit voraussetzenden 

Ordnungen für eine demokratische Bildung in den Blick. Es wird untersucht, wer Verantwortung für auffällige Verluste, 

registriert im gelockerten Umgang mit Lehr-/Lernregeln des sozialen Miteinanders, trägt. Autoethnografisch induzierte, 

problemkonfrontierende Thesen aus Erzählungen zu beobachteten Regelüberschreitungen beim sportbezogenen Lernen 

und Prüfen werden herangezogen, um Sportlehramtsstudierende in Gruppen diskutieren zu lassen, welche demokratische 

Konflikterzeugung sie sich selbst und anderen zuschreiben. Abschließend wird aufgezeigt, was im sportdidaktischen Re-

gelkontext zur verantwortlicheren demokratischen Ermächtigung Sportlehramtsstudierender beitragen könnte. 

Schlagwörter: Demokratiebildung, Regeln, Autoethnografie, Gruppendiskussion, Sportlehramtsstudierende 

University members as driving forces for democratic education? Results and 
outcomes from auto-ethnographic episodes and group statements by sports ed-
ucation students 

Abstract This article takes a look at how university members deal with the rules and regulations that are prerequisites for 

democratic education. It examines who bears responsibility for conspicuous losses registered in the relaxed handling of 

teaching/learning rules of social interaction. Autoethnographically induced, problem-confronting theses from narratives on 

observed rule transgressions in sports-related learning and testing are used to have sports education students discuss in groups 

which democratic conflict generation they attribute to themselves and others. Finally, it is shown what could contribute to 

the more responsible democratic empowerment of sports education students in the context of sports didactics. 
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1 Problemhintergrund und For-
schungsanlass 

Demokratieverlust stellt aktuell eine zentrale 

Gefahr dar (Hacke, 2024). Die Qualitäten eines 

friedlichen und freiheitlichen Gemeinsinns, den 

Demokratie braucht, vergegenwärtigen sich nicht 

mehr deutlich genug in einer gelebten Akzeptanz 

demokratischer Ordnungen (Assmann & Assmann, 

2024). Das hier vorliegende Verständnis liberaler 

Demokratie betont  

„das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, in dem der 

Staat durch Gesetze und Verfassung einge-

schränkt wird, um den Schutz der Freiheits-

rechte zu gewährleisten“ (Berkemeyer & May, 

2023, S. 16).  

Erzählungen vom Verlust des Vertrauens in die 

Rechtsstaatlichkeit führen mitunter dazu, die Men-

schenrechte demokratischer Gesellschaftsentwürfe 

nicht mehr sozial einzulösen. Wenn es Einzelnen 

im Anspruch auf individuelle Freiheit schwerfällt, 

mit überpersönlicher Mitmenschlichkeit die von 

Rechtssystemen gestützte Regelverantwortung zu 

übernehmen, dann führt das zu zwischenmenschli-

chen Spannungen. Aus individuell ausgelegten 

Umdeutungen von demokratischen Ordnungen 

(vgl. Gerdes, 2021, S. 2) resultieren gesellschaft-

lich «explosive Gefühle». Diese werden mit für den 

Eindruck verantwortlich gemacht, „… dass sich die 

soziale Demokratie, für die in den vergangenen 200 

Jahren gekämpft worden ist, im Niedergang befin-

det“ (Illouz, 2024, S. 23).  

In dieser zu Demokratiebestimmungen aufge-

wühlten sozialen Lage blickt der Beitrag auf die 

Akteur:innen des hochschulischen Lehrens und 

Lernens. Er bringt hochschulische Vorbedingun-

gen für eine Demokratiebildung in den Blick, die 

sich als regelgeleiteten Lernprozess versteht, in 

dem Macht abgegeben und an eigenen Haltungen 

gearbeitet wird (Dörner, 2021, S. 28). Demokratie-

bildung geht mit der Verpflichtung einher, andere 

mit gegenseitiger Mitmenschlichkeit zu achten und 

anzuerkennen. Sie zielt darauf ab, über allgemeine 
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Regelverständnisse individuelle Sinnordnungen er-

fahrbar zu machen und über das gegenwärtige 

hochschulische Erleben für mehr demokratische 

Verhältnisse in der Zukunft zu sorgen (vgl. Seel, 

2002, S. 289). Wenn allerdings beim gemeinsamen 

Lernen verschiedene Dimensionen achtlosen Ge-

nehmigens von Sonderprivilegien sichtbar werden 

und beleidigende, extreme oder fremdenfeindliche 

Ansichten das Lernen auf Kosten der Hochschul-

gemeinschaft stören, lassen sich demokratiebil-

dende Potenziale kaum gestalten.  

Bisweilen können Intoleranz, Intransparenz, 

Ausgrenzung, Beschämung oder Täuschung auch 

von Akteur:innen in der Sportlehramtsbildung aus-

gehen. In der Sportlehre sind Lehrende und Ler-

nende sowohl im kooperativen sportdidaktischen 

Miteinander, bezogen auf die Sportpraxis zudem 

im konfrontativen Gegeneinander, grundlegend 

aufgerufen, sich an basisdemokratische Regeln der 

hochschulischen Verfasstheit und an Sport- und 

Wettbewerbsregeln zu halten (vgl. Ahlrichs & 

Fritz, 2021, S. 10). Die regelgeleitete Verbindlich-

keit, bezüglich etwa Sporträumen, -kleidung oder -

geräten, beim Umgang mit Partnern oder Gegnern 

und mit Technik oder Natur, ruft dazu auf 

„egozentrische oder auf Eigengruppen be-

grenzte Perspektiven zu überschreiten und sozi-

ale und sachliche Kompromisslösungen“ 

(Knauer & Sturzenhecker, 2005, S. 68) 

zu finden. Regeln grenzen Freiheiten ein. Aber ge-

rade sportdidaktische Bildungsprozesse eignen 

sich dazu, eine Basis herzustellen, Regeln richtig 

zu beurteilen und Maßnahmen auszuloten (vgl. 

Prohl & Ratzmann 2018, S. 142). Beim sportlichen 

Wahrnehmen, Denken und Handeln finden Einlas-

sungen statt, mit denen Lernende regel- und wis-

sensgeleitete Erfahrungen machen, die in ihnen de-

mokratische Sinnhaftigkeit erzeugen kann. Dabei 

kann man dann von inhaltlich guten Bedingungen 

sprechen, wenn alle Mitakteur:innen mit demokra-

tischem Symbolcharakter handeln (vgl. Schröder, 

2018, S. 26). 

Während Freiheiten sowie Gleichberechtigung 

beim sportlichen Handeln geregelt werden können, 

kann in demokratiebildenden Prozessen an einen 

lebensweltlichen Gemeinsinn nur symbolisch ap-

pelliert werden (vgl. Assmann & Assmann 2024, S. 

56-57). Daher lässt sich annehmen, dass auch in 

sportdidaktischen Prozessen dann gute demokrati-

sche Bildungschancen bestehen, wenn sich die 

große Mehrheit der Mitakteur:innen an Sport- und 

Spielregeln halten. Dass z.B. gute Demokrat:innen 

eine Niederlage im Sportspiel akzeptieren, gehört 

in der hochschulischen Sportlehre zu den einge-

spielten Regeln. Diese funktionieren auf Dauer 

dann besser, wenn die Regeln dazu führen, dass 

Unterlegene auch einmal zu Überlegenen werden 

können. Liegen in Lehr-/Lernverpflichtungen je-

doch mangelndes Vertrauen und fehlende Orientie-

rung an Tatsachen vor, die klären sollen, wer etwas 

für die Gemeinschaft tun soll, können sich (Chan-

cen)Ungleichheiten verstärken.  

Nach Habermas (vgl. 1988, S. 209) sind Ge-

sellschaften nicht als Produkt struktureller Macht-

verhältnisse zu begreifen, sondern auf symbolische 

Legitimation ihrer Mitglieder angewiesen. Damit 

sich demokratische Bildung vollziehen kann, sind 

also Bekenntnisse von Hochschulakteur:innen zu 

solchen faktisch, beispielhaft und glaubwürdig 

kommunizierten und reflektierten demokratischen 

Symbolen entscheidend. Gute Voraussetzungen 

bieten sich hierfür, wenn diese die demokratischen 

Systemregeln mit bereichsübergreifend sportwelt-

lichen Gesellschaftswerten verbinden. 

Nun sind Befähigungen zur sozialen Verant-

wortung ungleich verteilt, was dazu führen kann, 

dass das Miteinander nicht nur transparent, zure-

chenbar, vergleichbar, gerecht, kontrollierbar und 

effizient, sondern auch zweifelhaft erscheint. Man 

befindet sich nach Reckwitz (vgl. 2021, S. 78-79) 

hier im Widerstreit zwischen der sozialen Logik 

des Allgemeinen, nach der sich Subjekte entfalten, 

wenn Sie solidarischen Regeln entsprechen und der 

sozialen Logik des Besonderen, nach der sich Sub-

jekte entwickeln, wenn sie sich exemplarisch ein-

zigartig verhalten. 

Je nach Verantwortungsbewusstsein für demo-

kratische Leitbilder senden Hochschulakteur:innen 

Appelle aus, die sich auf die Selbstbildung stabili-

sierend, aber auch destabilisierend auswirken kön-

nen. Mündigkeit setzt in diesem Zusammenhang 

voraus, dann über Regelverständnisse angemessen 

nachzudenken, wenn Sportlehrpraktiken von ego-

istischen Einwänden bestimmt werden. In demo-

kratieregelgeleiteten sportdidaktischen Sozialbe-

ziehungen verpflichten sich die Akteur:innen ge-

meinsam der Dominanz von Wahrheit und Respekt 

(vgl. Kenner & Lange, 2022, S. 66-67). 

Birnbacher et al. leiten den Befund der Krise, 

aus einer generellen Abnahme von Demokratien 

weltweit, aus einer immer niedriger werdenden 

Vertrauensbasis in demokratische Regierungsfor-

men seitens der Bevölkerung und aus einem wenig 

überzeugten Ausleben demokratischer Grundhal-

tungen ab (vgl. 2023, S. 9). Der Problemhinter-

grund des Beitrags kann zentralisiert auf das letzt-

genannte Einstehen für Werte wie Solidarität, To-

leranz, Gleichberechtigung oder Gewaltlosigkeit 

im interdisziplinären Rechtsverständnis wie folgt 

zusammengefasst werden: 
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Demokratische Bildung basiert auf einer Kul-

tur des Vorbildes, in der demokratische Prinzipien 

mit disziplinärem Handeln zusammenkommen. 

Hochschulische Verhältnisse in der Sportlehrkräf-

tebildung sollen die soziale Demokratie stärken. 

Treten allerdings Konflikte auf, macht dies darauf 

aufmerksam, dass voraussetzende Störungen im 

Lehr-/Lernkontext besser verstanden oder vermie-

den werden müssen. Der Forschungsbeitrag bringt 

mit Fällen aus hochschulischen Sportlehr- und Prü-

fungsformaten deshalb die Grenzen der Demokra-

tiebildung durch regelwidrige Hochschulpraktiken 

in den Fokus. Denn im stetig neu auszuhandelnden 

gesellschaftlichen Miteinander (vgl. Gerdes 2021, 

S. 19) schüren Hochschulangehörige auch Kon-

flikte.  

Vor diesem theoretischen Hintergrund ist deut-

lich geworden, dass es zur Bildung und Festigung 

demokratischer Werte sowohl Rechtsordnungen 

als auch gute Vorbilder braucht. Behindert ein Ge-

ringschätzen geregelter Ordnungen demokratische 

Lernübergänge, stellt sich die Frage, wer die Ver-

antwortung für diese die demokratische Bildung 

destabilisierenden Konflikte trägt. Im Spannungs-

verhältnis zwischen der Ausdehnung gesellschaft-

licher Demokratieverluste und partizipativer Hoch-

schulpraktiken wird im Kontext der Sportdidaktik 

deshalb geprüft, welche demokratische Konflikter-

zeugung Hochschulangehörigen zugeschrieben 

werden kann. 

2 Methodik mit Limitationen 

Sportlehramtsstudierende positionierten sich 

zu autoethnografisch induzierten Regelüberschrei-

tungen beim sportbezogenen Lernen und Prüfen im 

Umgang mit voraussetzenden Ordnungen für eine 

demokratische Bildung. 

In den Autoethnografien bezogen sich die For-

schungsstandards (vgl. Ellis et al., 2010, S. 345) 

auf drei Jahrzehnte persönliche Erfahrung der For-

scherin in der Sportlehrkräftebildung. Diese lang-

jährige Erfahrung war ausschlaggebend dafür, dass 

in den auf teilnehmende Beobachtung von autobi-

ografisch herausragenden, kontextualen und for-

schungsrelevanten Erinnerungen eine vorbedingte 

„theoretische Sensibilität“ (Glaser & Strauss, 

1998, S. 54) anvisieret werden konnte.  

Unter limitierenden subjektiven Bedingungen 

wurden zusammenhängende Kerngeschichten er-

zählt, die den wahrgenommenen problematischen 

Umgang mit Regeln rekonstruierten, während wei-

tere nur fragmentarische Darstellungen die Absicht 

der Agglomeration von Fällen verfolgten (Rosent-

hal & Loch, 2002). Aufgrund teils länger zurück-

liegender Ereignisse erscheinen die selektiv rekon-

struierten Erzählungen nicht chronologisch. 

Zuvorderst ging es darum, die eigenmächtig 

aufgerufenen Autoethnografien daran zu prüfen, 

wie nützlich sie für anschließende Diskussionen 

mit Studierenden sind und ob sie für deren diver-

gierende Regelpositionierungen verwendet werden 

können. Diese Vorgehensweise ist durch das be-

dingte unausweichliche Einmischen der Forscherin 

in soziale Wertekontexte der Studierenden (Adams 

& Holman Jones, 2008) mitbestimmt. Damit ist 

eine sensible Dimension der Untersuchung in die 

Beziehungsbelange von Hochschulakteur:innen als 

bestimmte Klientel verbunden. Die subjektive Er-

fahrung im autoethnografischen Vorgehen diente 

als Erkenntnis“objekt“, das dadurch spezifischer 

wurde, dass Diskutierende den voruntersuchten 

Gegenstand überindividuell einordneten. 

In beziehungsethischer Konsequenz wurde es 

für einen zweiten disponierten Schritt erforderlich, 

Sportlehramtsstudierende über die autoethnogra-

fisch herausgestellten Regelabweichungen zu in-

formieren, damit diese Gelegenheiten erhielten, 

sich dazu widersprechend oder übereinstimmend 

zu positionieren. Für den ersten Schritt war es we-

niger von Relevanz, wieviel verallgemeinerbare 

Wahrheit in der Narration der Autorin lag. Im 

wahrgenommenen Regelverhalten wurde der Blick 

vielmehr auf das gerichtet, was die Erzählungen bei 

den Sportlehramtsstudierenden auslösten. 

Dadurch, dass die Ereignis-Reliabilität der Erzäh-

lerin in Glaubwürdigkeitsdiskursen Sportlehramts-

studierender gegengelesen wurde, änderte sich die 

narrative Datenlage. 

Um Regel-Verantwortlichkeiten sensibel ver-

handeln zu können, wurden die Gesprächsinterak-

tionen so gestaltet, dass sich Sportlehramtsstudie-

rende freiwillig in selbst gewählten Kleingruppen 

zusammenschlossen. Sie lasen sich die Autoethno-

grafien gegenseitig vor und verhandelten mit den 

ihnen bekannten oder gar befreundeten Kommili-

ton:innen anschließend, wie sie die herausgearbei-

teten Thesen verstehen, wie sie zu deren Einhal-

tung stehen und auch, wie sie mit den dargelegten 

fachlichen Erwartungen umgehen. In natürlichen 

Gesprächssituationen reflektierten die Gruppen-

teilnehmer:innen nur diejenigen Prozesse, auf die 

sie sich individuell einlassen wollten, wozu sie also 

bereit waren, sich gegenseitig zu öffnen. Es ent-

standen in den jeweiligen Gesprächen unterschied-

liche Eigendynamiken, in denen individuelle Per-

spektiven und Übereinstimmungen diskutiert wur-

den.  
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Tab. 1: Appelle und Thesen für Gruppengespräche 

Appelle aus Sportorganisations- und Spielregeln der 

Sportpraxis (3.1) 

Thesen: 

1. Das Einhalten von Regeln stellt Studierende in der Sportpraxis 

vor große Herausforderungen. 

2. Studierende zeigen weniger Verantwortungsüberlastung beim 

Befolgen von Sport- und Spielregeln als beim Einhalten etablier-

ter Organisationsregeln. 

3. Beim Umgang mit identitären Anliegen in der gemeinsamen 

Sportpraxis erkennen Sportstudierende heterogene kulturelle, eth-

nische, religiöse, weltanschauliche oder sexuelle Identitäten an. 

Appelle aus Ausnahmeregelungen und Nachteilsausgleichen 

für Prüfungen (3.2) 

Thesen: 

1. Im Prüfungsdiskurs wird der Terminanteil von Studierenden 

nicht mehr scharf, sondern geringfügig ins Blickfeld genommen. 

2. Geregelte Ansprüche auf Nachteilsausgleiche gleichen die in 

heterogene Studierendengruppen vorkommenden Beeinträchti-

gungen nicht geleichberechtigt aus. 

3. Die Kompensation von Nachteilen bei Prüfungen überlastet 

Betroffene im späteren Berufsleben, wenn das was ausgeglichen 

wird, voraussetzungsrelevant für professionelles Lehrkräftehan-

deln ist. 

Appelle aus Lehr- und Prüfungserwartungen an Sportlehr-

amtsstudierende (3.3) 

Thesen: 

1. Demokratische Lehrformate, korrelieren schlecht mit alten Prü-

fungsstandards. 

2. Studierende wünschen sich keine Lehre, die herausfordernde 

selbst- und gruppenaktive fachliche Ansprüche an sie stellt. 

3. Studierende verschaffen sich in Prüfungssituationen einen Vor-

teil, indem sie fremdes Wissen als individuelles Wissen verkau-

fen. 

Stockte die Diskussion, konnten sich die Dis-

kutierenden darüber hinaus noch auf Strukturmus-

ter der Thesen abdeckende Leitfragen (Tab. 2) be-

ziehen. Diese Leitfadenfragen ergänzten die Ge-

sprächsstimuli in der Aussicht, dass die Diskutie-

renden die aus den Autobefragungen induktiv ab-

geleiteten Thesen intensiver durchdenken. 

Tab. 2: Leitfragen zu den Thesen 

Leitfragen zu Appellen aus Sportorganisations- und Spielre-

geln der Sportpraxis (3.1): 

Welche Regeln des sportlichen Miteinanders sind für Sie wich-
tig?  

Halten Sie die für Sie als wichtig erachteten Regeln immer ein? 

Hinter welchen Regeln erkennen Sie keinen Sinn? 
Wie begründen Sie verspätetes Erscheinen zu Praxisveranstal-

tungen? 

Haben Sie schon einmal erfahren müssen, dass unzulängliche or-
ganisatorische Vorbereitung die Gesundheit gefährdet oder das 

Vorankommen behindert?  

Fühlen Sie sich gut darin vorbereitet, einen sicheren Ordnungs-
rahmen für verschiedene curriculare Schulsportkontexte einzu-

halten? 

Halten Sie die in Lehrveranstaltungen eingeübten Rituale auch in 
freizeitsportlichen Kontexten ein? 

Erinnern Sie sich an Situationen, in denen Mitstudierende bei 

Teamaufgaben im Spieleifer, unbeabsichtigt oder auch absicht-
lich, rücksichtsloses Spielverhalten zeigten? 
Leitfragen zu Appellen aus Ausnahmeregelungen und Nach-

teilsausgleichen für Prüfungen (3.2): 

Verpassen Sie Fristen?  

Haben Sie sich durch Einzelanfragen schon einmal Vorteile ge-
genüber anderen verschafft? 

Beeinflusst das Wissen um Sondergenehmigungen ihren Um-

gang mit der Zuverlässigkeit bei Termineinhaltungen? 
Haben Sie sich in Sportprüfungssituationen schon einmal be-

nachteiligt gefühlt? 

Sind die von der Hochschule geregelten Nachteilsausgleiche ge-
recht, transparent, vergleichbar, ausreichend, defizitär, überhöht? 

Kennen Sie Lehr- und Prüfungssituationen, in denen Betroffene 

körperliche, kognitive, sozial-emotionale Ungerechtigkeit bei 
nicht durch die Hochschule ausgleichbaren Beeinträchtigungen 

erfahren? 

Können Sie sich Situationen in Prüfungen vorstellen, in denen 
sich Betroffene aufgrund der Attestierung eines Nachteilsaus-

gleichs benachteiligt oder beschämt fühlen? 

Inwiefern kann das Ausgleichen von individuellen Beeinträchti-

gungen die Entwicklung von schulsportrelevantem Professions-

wissen und -können und einer professionellen Haltung behin-

dern? 

Fragen zu Appellen aus Lehr- und Prüfungserwartungen an 

Sportlehramtsstudierende (3.3): 

Wie könnte eine demokratisch-inklusive Lehr- und Prüfkultur 
aussehen? 

Sind die sportpraktischen, sportdidaktischen und sporttheoreti-

schen Prüfungen vor dem Hintergrund eines lehrkräfteprofessio-
nalisierenden Kompetenzerwerbs relevant? 

Wie wichtig ist Ihnen eine an sportwissenschaftlichen (sportdi-

daktischen/sportpraktischen) Standards orientierte Lehre? 
Bereiten Sie sich für Veranstaltungen im vorgeschriebenen Um-

fang und nach von Dozierenden gestellten Aufgaben vor? 

Wie begründen Sie Fehlzeiten? 
Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Gesundheit und ihr Wohlbefin-

den einer regelmäßigen Teilnahme an Veranstaltungen im Wege 

steht? 
Verwenden Sie in Prüfungssituationen unerlaubte Hilfsmittel? 

Greifen Sie auf Unterlagen derjenigen zurück, die Lehrveranstal-

tungen regelmäßiger besuchen und gründlicher vor- und nachbe-
reiten? 

Trotz dieser Leitplanken entwickelten sich die 

Diskussionen auch frei. Die Gesprächsteilneh-

mer:innen fühlten sich in Anonymität geschützt, 

weil in der anschließenden Dokumentation nicht 

mehr zwischen Impulsgeber und Kollektivmei-

nung unterschieden werden konnte (vgl. Liebig & 

Nentwig-Gensemann, 2009, S. 104). Da die Ge-

sprächsergebnisse nicht audiografisch aufgenom-

men, sondern selbstbestimmt schriftlich dokumen-

tiert wurden, standen Diskussion und Dokumenta-

tion in keinem direkten Verhältnis zueinander. 

Ein:e mitdiskutierende:r Protokollant:in notierte 

die Erzählimpulse stichwortartig und nahm darauf 

Bezug, ob es sich um einen Konsens handelt oder 

ob verschiedene Perspektiven eingenommen wur-

den. Die Protokollant:innen stimmten mit den an-

deren Gesprächsteilnehmer:innen immer wieder 

ab, welche erlebte und gelebte Erfahrung tiefenre-

flektiert, auch einmal in selbstkritischen Auseinan-

dersetzungen, mit möglichst vielen Aspekten hoch-

schulischer Regelverstöße in die Dokumente ein-

gegliedert werden sollen. 

In angemessener Vergleichsgröße diskutierten 

44 Sportstudierende unterschiedlichen Geschlechts 

und aus verschiedenen Lehramtsstudiengängen 

(Tab. 3) in den selbstgewählten Gruppen freiwillig 
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zu den Thesen. Sie protokollierten ihre Reflexions-

ergebnisse anonymisiert auf der digitalen und kol-

laborativen Leinwand Padlet.  

Tab. 3: Forschungspopulation 

Studiengang Weiblich Männlich insgesamt 

Sonderpädagogik 7 9 16 

Sekundarstufe 12 9 21 

Primarstufe 6 1 7 

Insgesamt 25 19 44 

Für anschließende Analysen konnte der the-

matische Kern der Gesprächsergebnisse im Sinne 

der Grounded Theory mittels MAXQDA zuerst 

sequenzanalytisch offen, Line-By-Line, kodiert 

werden. Im weiteren Vorgehen wurden diejenigen 

Gesprächsanteile für das axiale Kodieren ausge-

wählt, die die zentralen und zu den Thesen pas-

senden Positionen überprüfbar begründeten. An-

schließend wurden die Gesprächsdaten auf Über-

einstimmungen oder Widersprüche miteinander 

verglichen sowie ähnliche und gleiche Zusam-

menhänge heuristisch (vgl. Strauss, 1987, S. 63) 

auf Regelkonformität und Regelabweichung ge-

prüft.  

Da die Gespräche Raum für kontroverse Dis-

kussionen boten, konnten sportkulturelle Regelpro-

zesse so beleuchtet werden, dass die Studierenden 

im kohärenten Bemühen um argumentative Wahr-

scheinlichkeit darüber nachdachten, inwiefern sie 

demokratische Konflikterzeugung anderen Hoch-

schulakteur:innen zuschreiben und wo sie selbst als 

Konflikterzeuger:innen in Erscheinung treten. Die 

Autobefragungen lieferten dafür nur die Anlässe, 

die induktiv aus regelgeleiteten Appellen abgelei-

teten Thesen (Tab. 1) zu durchdenken (Liebig & 

Nentwig-Gesemann, 2009).  

Bislang wurde noch nicht untersucht, wer in 

Bezug auf die hochschulische Bildung Verantwor-

tung für zunehmende demokratische Verluste trägt. 

Da qualitativ-empirische Verfahren grundsätzlich 

von Generalisierungen absehen, zielt dieses Vorge-

hen auf eine ausgedehnte Identifikation von poten-

ziellen Hemmnissen für sportdidaktische Demo-

kratiebildung durch Einblicke in verschiedene Bil-

dungskontexte. 

Über die Methodenerweiterung autoethnogra-

fisch fokussierter (Merton & Kendall, 1979) mit 

leitfadengestützter (Helfferich, 2019) Ge-

sprächsdynamik konnten persönliche Erfahrungen 

mit den Erfahrungen von Studierenden zu dem be-

zogen werden, was diese in der hochschulischen 

Sportlehrkräftebildung tun sollen (Appelle) im 

Vergleich zu dem, was sie tatsächlich tun und was 

sie darüber erzählten, was andere tatsächlich tun.  

Der Beziehungsraum brachte demokratische 

Interaktionen mit Sportdidaktik in Verbindung. 

Einzelerfahrungen erlaubten es alleine und unter 

dem Einfluss der Gesprächsdynamik noch nicht, 

die Verantwortung für demokratische Konflikte im 

Hochschulkontext umfassend und widerstandsfä-

hig darzustellen. Nach Reliabilitätsprüfungen mit-

tels Intracoder-Übereinstimmungen (Mayring, 

2022) konnte unter demokratiepädagogischer und -

theoretischer Bezugnahme allerdings eine Syste-

matik für diskursstrategische Interpretationen des 

Problemhorizonts gelegt werden. Die so gewonne-

nen Ergebnisse können mit jeweils spezifischen 

Konsequenzen für weitere empirische Untersu-

chungen fruchtbar gemacht werden. 

3  Ergebnisdarstellung und Interpre-
tation 

3.1  Appelle aus Sportorganisations- und 
Spielregeln der Sportpraxis 

Autoethnografie 

Die erste Autoethnografie startet mit den Er-

fahrungen der Forscherin aus der sportpraktischen 

Lehre. In der Kerngeschichte stellen Geräte, die 

während der laufenden Lehre aus Geräteräumen ei-

ner Sporthalle für die Nutzung in einer anderen 

Sportstätte entwendet werden sollen, einen Auslö-

ser für einen Konflikt dar. Die Inbesitznahme der 

Studierenden wird von der Erzählerin unterbro-

chen, indem darauf aufmerksam gemacht wird, 

dass es für die Ausleihe einer Absprache vor der 

Unterrichtszeit bedarf, damit zum einen Seminare 

pünktlich starten und störungsfrei verlaufen kön-

nen und zum anderen gewährleistet bleibt, dass für 

den Planungsverlauf erforderliche Geräte in ge-

buchten Zeitslots zur Verfügung stehen. Die Erfah-

rung mit der vorgetragenen Bedeutung des Verhal-

tens zur sozialen Ordnung führte bei den Studieren-

den zur Autoritätsumlenkung, indem sie auf ihren 

Dozenten verwiesen, der sie darum gebeten hat, die 

Geräte zu besorgen, nicht aber zu Verständnis für 

Fehlverhalten. 

Weitere Beispiele von registrierter vernachläs-

sigter Mitverantwortung am sportlichen Organisa-

tionsrahmen sind: Studierende erscheinen verspä-

tet zum gemeinsamen Auf- und Abbau von Sport-

gelegenheiten, so dass der Startzeitpunkt für das 

sportliche Handeln verschoben werden muss. Zu-

dem beobachtetes technisches und handwerkliches 

Unvermögen beim Auf- und Abbau von Geräten 

führt außerdem zu arbeitsökonomisch nachteiligen 

Konsequenzen. Von Studierenden verursachte Hy-

gienebeeinträchtigungen, etwa durch das Trinken 



Itdb Bd. 1 (2025) Hochschulakteur:innen als Impulsgeber für demokratische Bildung? 

 20 

von Softdrinks, die klebrige Rückstände in den 

Sportstätten hinterlassen, das Tragen schmutziger 

Sportschuhe sowie unachtsamer Umgang mit 

Hochschuleigentum, ignorieren diejenigen Mitar-

beitenden, etwa in den Sportwarte- und Putzdiens-

ten, die sportliche Teilhabe im Hintergrund ermög-

lichen. Versäumnisse mancher Studierender beim 

Handeln in der Sportgemeinschaft ihre Mitak-

teur:innen solidarisch zu bedenken, bringt These 1 

hervor, dass das Einhalten von Regeln Studierende 

in der Sportpraxis aktuell vor Herausforderungen 

stellt. 

Überschreitungen von Sportregeln sind im 

Lichte der Regelkonstellationen weniger auffällig, 

wenn deren Einüben aufgrund schulpraktischer 

Verwertungslogik bei den Studierenden auf Inte-

resse stößt. Individuelle Regelverstöße, wie kör-

perliche Fouls, Missachtung von Wettbewerbsre-

geln oder Übervorteilung erfolgen eher aus Spiel-

eifer. Studierende, so These 2, zeigen weniger Ver-

antwortungsüberlastung beim Befolgen von Sport- 

und Spielregeln als beim Einhalten etablierter Or-

ganisationsregeln. Es ist daher zu prüfen, warum 

Studierende in Lehrveranstaltungen zur Schul-

sportpraxis Regelgeltung als relevantes Vermögen 

ansehen, allerdings zunehmend Situationen erfasst 

werden, in denen die Lerneffekte bei sonstigen Ak-

tivitäten in den universitären Sportstätten ausblei-

ben. 

In sportkulturellen sozialen Gruppen gibt es 

bislang kaum Auffälligkeiten in der sportprakti-

schen Lehre, die jüngere Identitätsdiskurse um eine 

Cancel-Culture bedienen. Zum Umgang mit iden-

titären Anliegen bringen Sportstudierende Ver-

ständnis gegenüber diversifizierten Ansprüchen 

ein und erkennen kulturell, ethnisch, religiös, welt-

anschaulich oder sexuell heterogene Identitäten für 

die gemeinsame Sportpraxis an (These 3). 

Gruppengespräche und Diskussion1 

Zur These 1 diskutieren Studierende die Regeln 

der Organisation sportlichen Miteinanders mit dem 

Ergebnis, dass sie „angemessene Sportkleidung 

und pünktliches Erscheinen“ sowie einen „gemein-

samen Auf- und Abbau“ (So_5w) als kollektive 

Orientierungen des Handelns identifizieren. Man-

che begründen die Anerkennung von Pünktlichkeit 

individuell mit einem „Zeitrahmen mit begrenzter 

Bewegungszeit“, legen „aus Sicherheitsvorkeh-

rungen Schmuck ab“ und tragen „Sportkleidung 

aus Routine“ (So_6w). Sie sehen Vorteile in gere-

gelten Strukturen, wenn diese den „Umgang mitei-

nander ermöglichen, Verletzungsgefahren reduzie-

ren und eine gemeinsame Handlungsbasis für ein 

faires Miteinander schaffen“ (Se_2w_5m). Eine 

Gruppe bekräftigt Herausforderungen beim Ein-

halten von Ordnungsstrukturen, indem diese die 

„Teilnahme an der Sportpraxis als wichtiger“ be-

wertet, als mit adäquaten „Sportklamotten“ zu er-

scheinen. Sie führen „das Schmuck-Ablegen bei 

Ohr- oder Nasenpiercing, bei einigen Sportarten 

das Haare-Zusammenbinden als schwachsinnige 

Regeln“ an und sehen „keinen Grund zur Verände-

rung, wenn von Dozierenden nicht auf Fehlverhal-

ten aufmerksam gemacht wird“ (Se_4w_1m). Dies 

deutet darauf hin, dass auch Lehrende, aus Empö-

rungserschöpfung oder aus der Annahme fachli-

cher Unbedenklichkeit, nicht alle Regeln, die im 

Verbindlichkeitskanon gesetzlicher Unfallversi-

cherungen aufgeführt werden (DGUV Information 

202-048, 2017), akzeptieren oder vermitteln. 

Manche Gruppen machen Unterschiede zwi-

schen Pflichtveranstaltungen und dem freien Üben 

(These 2) und benennen „Bequemlichkeit“ 

(P_4w_1m; Se_2m_So_3m; Se_2m_So_3m) als 

Hauptursache für entsprechende Abweichungen. 

„Die Sinnhaftigkeit wird mehr und das Beachten 

von Sicherheitsaspekten weniger hinterfragt“, 

wenn der „Druck von Dozierenden fehlt“. Dann 

haben die Diskutierenden Schwierigkeiten, ihr 

Verhalten „auf Zukunftsbedeutungen zu übertra-

gen“ oder gestehen sich ein, dass sie einen „mini-

malen Regelkonsens nur zum Seminarbestehen“ 

(Se_2m_So_3m) akzeptieren. Die Sensibilität für 

die Rechte aller im Zusammenhang mit Kettenbe-

ziehungen zu denjenigen, die u.a. im Hintergrund 

sportliche Partizipation ermöglichen, ist abge-

schnitten. Die Studierenden handeln solidarisch 

kurzsichtig und gegenüber ihrer Klientel parteiisch. 

In den Gesprächen werden keine Belange von Leh-

renden, Sportwarten oder Putzkräften zur Siche-

rung sportlicher Partizipations- und Lernermögli-

chung bedacht. 

Mit Vermittlungsräumen demokratischer 

Handlungs- und Urteilsfähigkeit, die sich nach 

Ahns und Amesberger, durch sportunterrichtliche 

Praxis im Bewegungsdialog, neben der oben ge-

nannten Deutung von Materialien und Geräten 

auch im sozialen Miteinander, in der Reflexion von 

Macht bei der Rolleneinnahme im Spiel und im 

Spannungsverhältnis zwischen sach- und sozialbe-

zogenen Bedürfnissen eröffnen (vgl. 2020, S. 209-

210), halten Diskutierende sich zur „Sicherung ei-

ner positiven Lernatmosphäre und Kontrolle des 

Eifers an gegenseitige Rücksichtnahme. Uns ist ein 

Verletzen von konventionellen Spielregeln auch 

nicht bei anderen aufgefallen“ (Se_2m_So_3m). 

Eine Gruppe macht die „seminarübergreifend gute 

Vorbereitung auf Spielfähigkeit“ (Se_2m_So_3m) 

dafür verantwortlich. „Faires Spielverhalten“ 
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(So_5w) sichert These 2, dass Sportlehramtsstudie-

rende hier weniger Verantwortungsüberlastung 

zeigen. Sie erinnern sich kaum an Situationen, in 

denen Mitstudierende im Spieleifer rücksichtsloses 

Verhalten zeigen und verneinen einen „harten Um-

gang miteinander in der Sportpraxis“. Sie erleben 

„ein Klima der gegenseitigen Unterstützung mit 

kollegialem Umgang“ (Se_1m_So_3m). „Härte 

wird nicht beobachtet“ (So_1w_3m). 

Eine Gruppe von Primarstufenstudierenden 

verweist jedoch darauf, dass das Aufkommen von 

„Gefühlen von Grobheit in Sportseminaren davon 

abhängt, wie gut man die Sportart beherrscht“ 

(P_4w_1m). Eine Sonderpädagogik-Gruppe macht 

auf Probleme aufmerksam, wenn fachpraktische 

Veranstaltungen für alle Lehrämter übergreifend 

angeboten werden und merkt an, dass „Expert:in-

nen einer Sportart in Ehrgeiz verfallen und einen 

Tunnelblick bekommen, der einzelne Studierende 

ausschließt und gefährdet“ (So_5w). 

Die Studierenden kommen in den Gruppenge-

sprächen in einen moralischen Austausch, wenn-

gleich sie sich hinter dem Schleier der Betroffen-

heit nicht durchweg verantwortlich fühlen und sich 

gegenüber dem Verhalten der eigenen Klientel nur 

wenig kritisch betrachten. Verantwortungsüber-

nahme müsste unterdessen als didaktisches Prinzip 

einer demokratiebildenden Sportlehre angenom-

men werden (Ahns, 2022). 

Bezugnehmend zur These 3 erkennen die Dis-

kutierenden identitäre Anliegen für die gemein-

same Sportpraxis an. Es wurden „wenige bis keine 

Grenzverletzung“ (So_6w) und eher „Sensibilität 

für andere wahrgenommen, bei denen Grenzen 

schneller überschritten sind“ (Se_1m_So_3m). Es 

wird „durchweg respektvoll miteinander umgegan-

gen. Von Diskriminierung haben wir nichts mitbe-

kommen“ (Se_1w_P_2w). Während Grenzverlet-

zungen „vor wenigen Jahren“ noch kein zentrales 

Thema war, werden nun „Grenzüberschreitungen 

von männlichen Lehrenden gegenüber weiblichen 

Studierenden immer mehr debattiert und Fragen, 

ab wann eine Grenze überschritten ist, und wie 

man richtig mit gewissen Situationen, zum Beispiel 

beim Helfen und Sichern, umgeht“ aufgeworfen 

(Se_1w_P_2w). Diskussionen über Situationen in 

denen Lehrende „nicht vorab fragen, ob sich Stu-

dierende mit Körperkontakt wohlfühlen“, werden 

verstärkt eingefordert und kontextuale Phänomene 

auch strenger beurteilt. Die erweiterte Aussage „es 

könnten auch Traumata vorliegen“ verweist da-

rauf, dass diese Gruppe erwartet, Lehrende sollten 

eine denkbare Betroffenheit antizipieren. Die 

Gruppe nimmt gleichzeitig an, dass „Grenzverlet-

zungen unter Studierenden ab-, aber in der Schule 

zunehmen“ (So_1w_3m). Zwar berichten diese 

Studierenden von keinerlei Schädigungen, die etwa 

aus machttaktischen Gründen die soziale Spaltung 

forcieren und stellen keine Probleme von krisen-

haften Entwicklungen der Sportpraxis hinsichtlich 

Erfahrungen der Diskriminierung, Grenzüber-

schreitung, Unfair-Play, etc. dar. Es kommt aller-

dings vor, dass sie die sozialen Regeln der pro-

zessualen Sportpraxis geringschätzen. Ein solcher 

Diskredit schwächt die Voraussetzung für eine auf 

Solidarität ruhenden wirkmächtigen demokrati-

schen Bildung. Auch steht außerhalb des Horizonts 

der Studierenden, inwiefern die in Regeln der 

Sportpraxis verorteten normativen Ziele demokra-

tiebildende Wirkungen erzeugen, die ihrerseits 

wiederum auf Verständnisse solidarischen Han-

delns im sportpraktischen Miteinander zurückwir-

ken (Derecik & Menze, 2021). Die Studierenden 

akzeptieren zwar größtenteils normativ festgelegte 

Regeln zur Durchführung von Sportpraxis als Form 

der Ausgestaltung von sportlichen Lebenswelten, 

auch wenn sie die Regeln der Organisation ab und 

zu überschreiten. Sie halten sich allerdings be-

deckt, ob und in welchem Maße dies ihre eigene 

demokratische Haltung beeinflusst. Die Antworten 

geben insofern weniger darüber Auskunft, ob sol-

che Entscheidungen auf die persönliche Demokra-

tiebildung Einfluss nehmen. 

3.2  Appelle aus Ausnahmeregelungen und 
Nachteilsausgleichen für Prüfungen 

Autoethnografie 

Diese Erzählungen widmen sich der Mitverant-

wortung Prüfungsverwaltender für das Aufwei-

chen von Regularien. Es wird von gebilligten Über-

schreitungen und Sonderbehandlungen erzählt und 

gefragt, was es für die demokratische Einstellun-

gen der Studierenden heißen kann, wenn sie insti-

tutionalisierte Zuverlässigkeitsverluste erfahren. In 

der beispielhaften Kerngeschichte weicht die Stu-

dienbüroleitung, mit Unterstützung der Hochschul-

leitung, die Anmeldefrist zum Eignungsfeststel-

lungsverfahren für an einem lehramtsbezogenen 

Studium mit Fach Sport interessierte Bewerber:in-

nen auf, die am Tag des Fristendes an einem Studi-

eninformationstag teilnahmen. Die für die Prüfung 

zuständige Person wurden darum gebeten, die 

Nachreichung von Bewerbungsunterlagen zu ge-

nehmigen und damit der Satzung zum Verfahren 

zuwiderzuhandeln. 

Aus dem erhöhten Druck durch direkte E-Mail-

Kommunikation Studierender mit Lehrenden re-

sultiert ein scheinbar auf die Bedürfnisse der Stu-

dierenden eingehendes Nachgeben und lässt alter-

nativ-vielfältige Möglichkeiten für deren Umgang 
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mit Prüfungen erkennen: Nachmeldegenehmigun-

gen oder Terminverschiebungen für Ausnahme-

fälle führen ein Verhalten von Studierenden herbei, 

das die Termineinhaltung im Prüfungsdiskurs nicht 

mehr scharf, sondern eher geringfügig ins Blick-

feld nimmt (These 1). 

In diesen Diskurs spielen Beeinträchtigungen 

und Erkrankungen von Studierenden hinein, die 

Gleichstellungsbeauftragte mit Nachteilsausglei-

chen kompensieren. Einsätze beziehen sich, neben 

den Klassifizierungen von Behinderung auch auf 

Beeinträchtigungen in der sozial-emotionalen Ent-

wicklung. Im Bemühen um Machbarkeit manövrie-

ren Lehrende anwachsende genehmigte Anträge, 

mit  

„Schreibzeitverlängerungen bei Klausuren, 

Verlängerung der Bearbeitungszeiten um tat-

sächlich anfallende Pausenzeiten, Prüfung in 

separatem Raum mit eigener Aufsicht, Bereit-

stellung von adaptierten Prüfungsunterlagen“ 

(Empfehlung_NTA_Akademische_Prüfun-

gen_180626 (ph-heidelberg.de). 

Weitere Ausgleichgewährleistungen betreffen 

das Bereitstellen behinderungsadäquater techni-

scher Hilfsmittel oder das Verlängern von Bearbei-

tungsfristen im Krankheitsfall bei Hausarbeiten. 

Autoethnografisch kann die Zunahme zeitverlän-

gernder Ausnahmeregelungen bei psychosozialen 

Beeinträchtigungen von Studierenden für Klausu-

ren, mündliche Prüfungen und Hausarbeiten bestä-

tigt werden, während sportpraktische Prüfungen 

noch weitgehend von Anträgen auf Nachteilsaus-

gleich unberührt bleiben. 

In These 2 ist außerdem zu diskutieren, ob ge-

regelte Ansprüche auf Nachteilsausgleich (für 

Schwerbehinderung und chronische oder schwere 

Erkrankung über längere Zeit) die in heterogenen 

Studierendengruppen vorkommenden Beeinträch-

tigungen überhaupt gleichberechtigt beruhigen. 

Einzelfallanfragen zum Ausgleich von Nachteilen 

mit Bitten um Gestaltung einer kultursensiblen Pra-

xisgestaltung zu Geschlecht, Alter, Neigung, Eth-

nie, Religion, motorische Befähigung oder metri-

sche Körpermaße sind bislang allerdings noch äu-

ßerst selten. 

These 3 formuliert, dass die Kompensation von 

Nachteilen Betroffenen ein falsches Bild des späte-

ren Berufslebens vermittelt, wenn das, was in Prü-

fungssituationen ausgeglichen wird, vorausset-

zungsrelevant ist für professionelles Lehrkräfte-

handeln. Hierzu werden tränenreiche Gespräche 

mit Studierenden mit diagnostizierter Lese-Recht-

schreibschwäche in Erinnerung gerufen, in denen 

diese mit der Tatsache konfrontiert wurden, dass 

sie in ihrem späteren Berufsleben nicht ausschließ-

lich als Sportlehrperson wahrgenommen werden. 

Neben fachlichen Orientierungen werden nach 

Baumert und Kunter (2013) von ihnen auch über-

greifende pädagogische und diagnostische Kompe-

tenzen, professionelle Werte und motivationale 

Voraussetzungen erwartet. Sie tragen eine Mitver-

antwortung für die Allgemeinbildung der Schü-

ler:innen, wozu mitunter das Beherrschen der Or-

thografie gehört. Hinweise von Kolleg:innen, 

schreibstarken Schüler:innen oder Eltern, die die 

Qualität der Arbeit an fachübergreifenden Bil-

dungsdimensionen bemessen, erhöht Risiken der 

Überlastung von Lehrkräften mit Lese-Recht-

schreibschwäche. 

Gruppengespräche und Diskussion 

Einige Gruppen benennen kaum akute Gefah-

ren für einen demokratischen Kurs bei Prüfungsori-

entierungen. Sie „benötigen keine Extraregelun-

gen und beziehen Dozierende nicht in die Prü-

fungsplanung mit ein“ oder beziehen sich auf einen 

Fall, in dem die „Anmeldefrist verpasst wurde. Die 

Sekretärin hat es noch durchgehen lassen und die 

Anmeldung nachträglich genehmigt“ 

(Se_4w_&1m). Die Verwaltungsangestellte legiti-

miert ihr Handeln im Namen der Studierenden und 

äußert damit ein Verständnis von Inklusion, das ge-

gen demokratisches Einstehen für Gleichbehand-

lung steht und Einzelne privilegiert. Es besteht ein 

Verhältnis zwischen Information und Kommunika-

tion in der Diskussion der These 1, wie der Termi-

nanteil im Prüfungsdiskurs von Studierenden 

wahrgenommen wird. Die Studierenden führen al-

lerdings nicht genau aus, inwiefern Terminregeln 

ihrerseits ein Verständnis von Gleichbehandlung 

und Gerechtigkeit bilden. Die Vorstellung, Forma-

litäten bei der Prüfungsverwaltung ließen sich so-

zial beziehen, gewinnt in den Diskussionen hier 

noch wenig an Plausibilität. Diskutierende berich-

ten davon, dass wenn sie eine „Frist verpasst ha-

ben, Dozierende von ihnen das erneute Belegen der 

Seminare“ (Se_2m_So_3m) erwarten. Sie bewer-

ten es als Erfolg für die soziale Integration, wenn 

„bei Krankheit oder Verletzung Nachtermine für 

Prüfungen zu einem anderen Zeitpunkt mit glei-

chen Prüfungsanforderungen festgelegt werden“. 

Es wird als unbilliger Nachteil wahrgenommen, 

wenn dann „ein Semester oder Jahr auf die nächste 

praktische Prüfung gewartet werden muss. Dann 

sehen wir dies als unverhältnismäßig an“ (So_5w). 

Lehrende werden moralisch besonders streng 

beurteilt, während sich Studierende in der Prü-

fungsvorbereitung selbst Bevorteilung einräumen: 

„Es kommt schon vor, dass man sich gegenüber 

anderen einen Einzelvorteil verschafft, indem man 

etwa direkt in den Kontakt mit Dozierenden tritt“ 

(So_1w_3m). 

https://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/ms-einrichtungen/ms-e-behindertenbeauftragte/Empfehlung_NTA_Akademische_Pr%C3%BCfungen_180626.pdf
https://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/ms-einrichtungen/ms-e-behindertenbeauftragte/Empfehlung_NTA_Akademische_Pr%C3%BCfungen_180626.pdf
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Die Studierenden diskutieren Konsequenzen 

der These zur Terminzuverlässigkeit bei der Prü-

fungsverwaltung nur für die Sportpraxis, indem sie 

ein Entgegenkommen der Institution erwarten. In 

den Gesprächen kommen anfallende Aufwände für 

die Prüfungsvorbereitung nicht zur Sprache, die 

von den Prüfenden Disponibilität bei der individu-

ellen Anpassung von Organisation sowie Auswer-

tung verlangen. 

Zur Bedeutung von Nachteilsausgleichen zitie-

ren die Gruppen unterschiedliche Ereignisse. Einer 

Gruppe „ist das Thema egal. Wir haben keine Er-

fahrung mit Nachteilsausgleichen. Auch nicht aus 

dem engeren Umfeld. Vermutlich ist ein Nachteil-

sausgleich sinnvoll, wenn ihn eine Person benö-

tigt“ (Se_2m_So_3m). Sonderpädagogik-Studie-

rende wenden ein, dass „in anderen Fächern regel-

mäßig auf Nachteilsausgleiche hingewiesen wird, 

aber nicht im Sport. Insbesondere nicht in der 

Fachpraxis. Allerdings ist uns auch nicht ganz 

klar, wie diese aussehen können. Eventuell über 

Anpassungen von Bewertungskriterien“ 

(So_1w_3m). 

Studierende nehmen zwar Problematiken bei 

Modifikationen sportlicher Prüfungshandlungen 

wahr, glauben aber, dass diese im Zuge einer Fort-

schrittsgeschichte von Inklusion beseitigt werden. 

Sie erzählen von Teilerfolgen, wenn „in der Sport-

praxis Zwischenprüfungen während des Semesters 

stattfinden würden, so dass zum Ende des Semes-

ters eine prozessorientierte Auswertung stattfinden 

könnte, die individuellen Lernfortschritt und Ein-

satz berücksichtigten“ (So_6w). Größere Gerech-

tigkeit würde durch „individuelle Differenzierung“ 

erzielt werden, was „bei Sonderpädagogik-Studie-

renden eventuell möglich ist, weil hier keine so 

hohe Bewegungsprofession für den Unterricht nö-

tig ist“ (So_5w). „Wenn man zum Beispiel keine 

Erfahrung mit Fußball hat, dann sollte am Ende 

des Semesters der Fortschritt beachtet werden und 

nicht nur das Fußballspiel als Komplexleistung. 

Wir wollen später auch unsere Schüler:innen mit 

individualisierten Kriterien bewerten. Ausgleiche 

werden in der Sonderpädagogik eher als Chance 

gesehen, als als Last“ (So_1w_3m). 

Beim Überwinden der Illusion einer Prüfungs-

gerechtigkeit vergessen diese Diskutierenden die 

hinter den vielen einer diversifizierten Studieren-

denschaft zu betrachtenden Konstanten, die von 

Prüfenden ein fallspezifisch weit ausgedehntes 

Kompetenzspektrum erwarten sowie situationsspe-

zifische und fachliche Prüfungsverfügbarkeit. 

Die Diskussionen um gerechte, transparente 

und vergleichbare Einschätzungen einer Studieren-

deneignung für den Sportlehramtsberuf sind kraft-

voll getragen vom Optimismus der Überwindung 

von Ungerechtigkeit durch das Gewähren von Son-

derrechten für Beeinträchtigung. Die Studierenden 

fordern etwa „Leistungstabellen, die körperliche 

Merkmale, wie Größe, Gewicht und Statur berück-

sichtigen“ (So_6w) ein. Sie führen hierzu Ausglei-

che an, die über Klassifizierungen von Behinde-

rung und auch Beeinträchtigung in sozial-emotio-

naler Entwicklung hinausgehen. In diesen Erweite-

rungsgedanken können sie zur These 2 einräumen, 

dass bislang anrechenbare Nachteilsausgleiche nur 

eine symbolische Wirkung haben, die in der Tiefe 

betrachtet, Beeinträchtigungen von heterogenen 

Gruppen nicht ausreichend bedenken. 

Indem eine Gruppe mitteilt, dass ein registrier-

ter Ausgleich zuweilen „mit Beschämung verbun-

den sein kann, weil Nachteilsausgleiche mit Bevor-

zugung konnotiert sind“ (So_1w_3m), weist sie 

darauf hin, dass die Inklusion Benachteiligter von 

der Solidarität ihrer Mitstudierenden abhängt.  

In zahlreichen Studien hat Stenner beobachtet, 

dass die Welt nicht inklusiver wird, wenn Men-

schen die Verschiedenheit zwischen Individuen 

und Gruppen betonen. Die Forscherin schlussfol-

gert, dass häufig das Gegenteil der Fall ist. Der Fo-

kus auf Unterschiedlichkeit schwächt das Tole-

ranzverständnis und verstärkt die Bereitschaft zu 

Feindlichkeit innerhalb der Gruppe (vgl. 2005, S. 

330). So reagieren Nicht-Betroffene auf Ausglei-

che mit dem Erleben von Ungerechtigkeit, da „es 

viele Sportstudierende gibt, die in vielen Sportar-

ten beispielsweise Nachteile durch ihre Körper-

größe haben. Diese bekommen ja auch keinen 

Nachteilsausgleich“. Diese Studierenden befassen 

sich mit der Schlüsselfrage, ob Entscheidungen der 

Inklusion auf den Grundlagen eines egalitären und 

einheitlichen Strebens nach Gemeinsinn getroffen 

werden können oder „nicht besser das Individuum 

mehr in den Mittelpunkt gestellt werden sollte“ 

(Se_1m_So_3m). Inklusionsbeispiele sind für die 

sozialgerechte Bildung dann ein Vorbild,  

„wenn die entsprechenden Lösungen auf die 

Gesellschaft insgesamt hochskaliert“ (Heiden-

reich, 2023, S. 28),  

also Gerechtigkeit für alle individuellen Unter-

schiede hergestellt werden kann. 

Die Studierenden nehmen keinen Bezug zur 

These 3, die Betroffenen im Falle kompensierter 

Nachteile im Studium Beeinträchtigungen beim er-

folgreichen Berufshandeln prophezeit. Das Desin-

teresse könnte neben identitätsschützenden Argu-

menten, für Bildungsverluste nicht verantwortlich 

sein zu wollen, auch darin begründet sein, dass Stu-

dierende sich den Erhalt alter Prüfsysteme gar nicht 

wünschen und in einem neuen System demokrati-

sche Teilhabe erweitert haben wollen, die dafür 
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Sorge trägt, dass mit individuellem Wissen und 

Können das fachliche Handeln vergleichbar erwor-

ben und dargeboten sowie auf Zusammenarbeit 

ausgerichtet wird (vgl. Calhoun et al., 2024, S. 32-

34). 

Der Weg zu einer vor diesem Hintergrund zu 

verändernden Prüfkultur kann sich jedoch nicht auf 

das Bemühen um Fairness im Einzelfall beziehen, 

so wertvoll das für Einzelfälle auch sein mag. Die 

Diskussionen geben zu verstehen, dass der im 

nächsten Appell fokussierte Wandel einer Prüfkul-

tur, fachliche Lernwelten nicht von sozialen Fragen 

trennen kann. 

3.3  Appelle aus Lehr- und Prüfungserwar-
tungen 

Autoethnografie 

Mit vielfältigem Wissen und Können sowie so-

zialen Merkmalen sollen Lehrende den Studieren-

den nicht nur Lehr- und Prüfungs-Teilhabe, son-

dern auch Lehr- und Prüfungsmitgestaltung ermög-

lichen. Dazu sind neue Formate mit selbstaktiven 

Gestaltungsspielräumen geboten. Bezüglich demo-

kratiebildender Potenziale von Studierenden beto-

nen diese stärker deren Handlungsentscheidung in 

der Gemeinschaft. Neue demokratische Lehrfor-

mate, so die problematisierende These 1, korrelie-

ren allerdings schlecht mit alten Prüfungsstan-

dards: Beim kooperativen Erforschen zieldivergen-

ter Aufgaben in der Sportdidaktik lässt sich nicht 

vorhersagen, wann, ob und für wen etwas Nen-

nenswertes herauskommt. Für akademische Prü-

fungen ist allerdings geregelt, welche Schritte, auf 

welchen Niveaustufen, mit welchen Untersu-

chungsmethoden, welcher Literatur, welchen Ma-

terialien, in welchem Zeitraum gegangen werden 

sollen, welche Ergebnisse zu erwarten sind und wie 

diese geprüft werden. Während die Logik der Bü-

rokratie den systematischen Aufbau der Lehre an 

Prüfungsmodalitäten verlangt, ist nach den demo-

kratischen Geboten der Gleichbehandlung nach ei-

ner Bildungsreform mit Veränderungspotenzialen 

für diese neue, die individuelle Urteilsbildung ge-

recht bemessende, Lehr- und Prüfkultur zu suchen. 

Was theoretisch plausibel erscheint, ist in Zeiten 

sozialen Wandels mit voranschreitender Individua-

lisierung in der Umsetzung schwierig: 

„Die mit dem technologischen, ökologischen 

und gesellschaftlichen Wandel verbundene Zu-

nahme an Komplexität und Dynamik, aber auch 

neue Formen der Interaktion und Wissenspro-

duktion erzeugen erhebliche kognitive, soziale 

und psychische Anforderungen“ (Wissen-

schaftsrat, 2022, S. 20).  

Soll kooperatives Lernen von und mit ande-

ren zum Ziel sportdidaktischer Lehre werden, sind 

nicht nur andere Gewichtungen von Professions-

aufgaben zu bedenken, sondern auch zusätzliche 

Ressourcen erforderlich. Damit Lernprozesse in 

eine Studienumgebung eingeordnet werden kön-

nen, die erworbenes Wissen und Können mit fach-

licher Eigenständigkeit und methodisch-sozialer 

Handlungsfähigkeit ausbalancieren, benötigt es 

mehr Zeit, mehr und anders ausgebildetes Personal 

und andere hochschulische Lernräume. Geht die 

strukturelle Erhöhung von Aufgaben mit begrenz-

ten Ressourcen einher, erzählt die entsprechende 

Autoethnografie von eingeschränkten Maßnahmen 

für demokratiebildende Experimentierräume in 

Lehr- und Prüfungsformaten. In Kerngeschichten 

akzeptieren Lehrende die sportspezifische Ord-

nung maßgeblich auf der Ebene wissenschaftsbe-

zogenen Wissens oder bewegungstechnokratischen 

Könnens und fordern von Studierenden einen stan-

dardisierten Output. Lehrende können von alther-

gebrachten Lehr-/Lernmentalitäten nur schwer las-

sen, weil interaktive Lehrformate kreativen Entfal-

tens nicht mit deren Erfahrungen von sportfachli-

cher Funktions- und Legitimationsfähigkeit über-

einstimmen, denen auch Lernende einen hohen Bil-

dungswert zumessen. 

Allerdings darf nicht vergessen werden, dass 

auch Studierende nicht immer auf den professio-

nellen Ermächtigungskern fokussiert sind. Viel-

mehr ist anzunehmen, dass Studierende sich Lehr-

/Lernprozesse, die herausfordernde selbst- und 

gruppenaktive Ansprüche an sie stellen, nicht im-

mer wünschen (These 2). Es häufen sich verspäte-

tes und unvorbereitetes Erscheinen sowie unent-

schuldigtes Fernbleiben von Lehrveranstaltungen. 

Steigenden Absentismus entschuldigen Studie-

rende mit Krankmeldungen und geben Nebenjobs 

den Vorrang vor dem Studieren. Zum beobachteten 

Prüfungs-Erfolgsrezept gehören weniger weiter-

entwickelte integrierende und gemeinschaftliche 

Lernprozesse, sondern vielmehr Vorbereitungen 

unter Rückgriff auf soziale Medien oder KI-Chat-

bots. Die Selbstverantwortung für den Lehr-/Lern-

stoff ist durch virtuell verfügbare, künstliche Intel-

ligenz gestört. Diese ermöglichen den Studieren-

den einen unmittelbareren Zugriff auf fremdes 

Wissen, das in Prüfungssituationen als individuel-

les Wissen verkauft werden kann (These 3). In der 

Kerngeschichte werden für Klausurvorbereitungen 

erworbene Skripte von Kommiliton:innen verwen-

det, die die Veranstaltung regelmäßig besucht ha-

ben, so dass hier falschen Adressaten Lernverant-

wortung attribuiert werden muss. 
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Gruppengespräche und Diskussion 

Bezugnehmend zur These 1 bemerken die Stu-

dierenden für kooperative Lehrformate fehlende 

„Sicherheit in Bezug auf curriculare Bewertungs-

kriterien von Schüler:innen“ (P_4w_1m). Sie ver-

missen Gelegenheiten zum Erlernen des Zusam-

menklangs der Lehr- mit der Auswertungsbefähi-

gung, so dass sie als spätere Lehrpersonen sowohl 

Normverhalten bei Schüler:innen sichern als auch 

ihre Selbst- und Teamfähigkeit entwickeln können. 

Eine weibliche Sonderpädagogikgruppe registriert, 

dass bei der Vermittlung von „Anfängerschwimm-

unterricht aufgrund von Sicherheitsgründen einge-

schränkte Erprobungsmöglichkeiten bestehen, die 

individuelle Differenzierung einschränken“ 

(So_6w). Dass die Vermittlung von spezifischem 

Wissen wichtig ist, um ein hohes Maß an Mitbe-

stimmung, Gleichheit und Gerechtigkeit zu errei-

chen, bekräftigen Ergebnisse aus einer weltweiten 

Studienzusammenarbeit um den Bildungsforscher 

Hattie (Surma et al., 2025).  

Um neue Ideen, Situationen und Herausforde-

rungen zu interpretieren, binden die Studierenden 

in ihre Überlegungen lehramtsspezifische Beson-

derheiten mit ein. Sie bemerken allerdings Unstim-

migkeiten bei der Klärung der optimalen Passung 

von demokratischer, das Individuum und das Team 

schulsportlich fördernder, Lehre an Prüfungsstan-

dards. So wünscht sich eine studienganggemischte 

männliche Gruppe bei Prüfungen die „Berücksich-

tigung individueller Bezugsnormen“ und hält einen 

„leistungsorientierten Praxisstil für wenig sinn-

voll, weil es nicht darum geht, aus Schüler:innen 

Leistungssportler:innen zu machen“ 

(Se_1m_So_3m). Eine Primarstufengruppe ver-

misst, dass bei Prüfungen die studierte „Schulform 

nicht adressiert wird“ (P_4w_1m). 

Dieser Gesprächseinblick zeigt, dass die Dis-

kutierenden in Prüfungen viele unterschiedliche 

Professionsmerkmale aufgegriffen haben wollen. 

Weibliche Sonderpädagogikstudierende wünschen 

sich eine „prozessorientierte Auswertung, die Be-

wertung des Lernfortschritts und der Motivation 

sowie auf Kriterien beruhende Prüfungen, die 

sportliche sowie in der Sportart heimische Perso-

nen nicht bevorteilen“ (So_6w). Diese Studentin-

nen zeigen Interesse an einer professionsbezoge-

nen Lernentwicklung. Sie wünschen sich individu-

alisierte, an vielfältigen Aufgaben ausgerichtete 

Prüfungen, allerdings ohne dazu passende Steue-

rungsinstrumente angeben zu können. Sie bringen 

den Wandel von einer an fachlichen Normen orien-

tierten, zu einer der sozialen Heterogenität Rech-

nung tragenden und Lernfortschritte aller Studie-

renden fördernden Lehr- und Prüfkultur nicht mit 

übereinstimmenden Erfahrungen in Verbindung. 

Ein Paradoxon der 

„Freiheit unter Gleichen und der Demokratie“ 

(vgl. Gaonkar, 2024, S. 290)  

ist jedoch, dass Studierende bei der Prüfungsgestal-

tung Mitbestimmungsrechte haben.  

Die Zielsetzung, dass die von Lehrenden- und 

Lernendeneinflüssen getragene transparente und 

fairen Gestaltung von Prüfungen den fachlichen 

und sozialen Anforderungen eines professionellen 

Sportlehrkräftehandelns gerecht werden, bleibt 

eine gewaltige Herausforderung. Dafür benötigte 

Beweglichkeit ist aktuell noch durch ein Hoch-

schulmanagement gehemmt, das die Realisierung 

individualisierter Prüfungsfreiheiten gar nicht vor-

sieht. Damit Sportlehramtsstudierende in theoreti-

schen Kenntnissen, die Bedingungen eines demo-

kratiefördernden Sportunterrichts erkennen und 

verstehen und prinzipielle Lösungen für fachliche 

Vermittlungsfragen finden (Gröben & Ukley, 

2021), ist eine performative Wende erforderlich. 

Diese kann als zielführende Voraussetzung für 

gleichberechtigte Lernchancen angesehen werden, 

wozu allerdings mehr Freiheiten in der Lehre und 

bei der Prüfungsgestaltung geboten wären. Wird 

auf die ansteigende Diversität mit apodiktischer 

Hochschulpolitik reagiert, entzieht dies solidari-

schen Entscheidungen die Legitimation. 

Zur These 2, die nach der Selbstverantwortung 

für mangelnde Beteiligung an fachlich herausfor-

dernden selbst- und gruppenaktiven Handlungs- 

und Erfahrungsspielräumen sucht, gestehen Stu-

dierende, dass sie „kein Bock haben, Texte zu le-

sen, weil dies langweilig ist und zu lange dauert“. 

„Hausaufgaben werden oft als sinnlos angesehen 

und deshalb nicht gründlich gemacht werden“. 

Diese Studierenden verlieren außerdem ihr Enga-

gement, wenn „Veranstaltungen nicht mit einer 

Prüfungsleistung abgeschlossen werden müssen, 

weshalb man nicht so viel hineingibt und es der 

persönlichen Einschätzung unterliegt, ob man aus 

einer Veranstaltung einen Mehrwert zieht“ 

(So_1w_3m). Wenn Studierende keinen Benefit 

für ihre Selbstwirksamkeit sehen, dann verfehlt ihr 

Gerechtigkeitsempfinden solidarische Grundanlie-

gen. Sie teilen hinter den Äußerungen mit, dass es 

eigentlich darum geht, zwar Gruppenzugehörigkeit 

zu signalisieren, dafür aber einen nur geringen Ar-

beitsaufwand aufzubringen. Zum studentischen 

Absentismus werden bei „wöchentlichen Theorie-

veranstaltungen“ die Fehlgründe mit „anderen 

Terminen, Urlaub, arbeiten, familiären Angelegen-

heiten“ (Se_2m_So_3m) begründet. Sie besuchen 

Veranstaltungen, wenn sie die Lehrqualität als po-
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sitiv bewerten und sich ihnen eine Gegenwartsper-

spektive offenbart. Sie sind außerdem präsent, 

wenn sie wenig Ausweichmöglichkeiten haben und 

geringen Aufwand vermuten. Das Ausmaß an 

Fehlzeiten ist „bei Blockveranstaltungen, Exkursi-

onen und Praxisveranstaltungen“ (Se_4w_1m) ge-

ringer. 

Nach Wolbring (vgl. 2013, S. 202) spielt beim 

Seminarengagement der Einfluss von Opportuni-

tätskosten eine entscheidende Rolle. Diese fallen 

an, wenn parallel zu Veranstaltungen keine weite-

ren Freizeit- oder nebenberuflichen Tätigkeiten ge-

plant werden können. 

Es zeigt sich ein negativer Einfluss auf die An-

wesenheit in Veranstaltungen, wenn Studierende 

das „Arbeiten als essenziell für den studentischen 

Lebensunterhalt“ bewerten. Mit dem Hinweis, 

dass „Arbeitspflichten Studierender von Lehren-

den häufig vergessen werden“ (Se_4w_1m), geben 

die Diskutierenden ihren Nebenbeschäftigungen 

Vorrang vor dem Studium. 

Auch verantwortet die Hochschule das Fern-

bleiben von Veranstaltungen mit, wenn es „keine 

generelle Anwesenheitspflicht gibt, weshalb man 

sich ungebunden fühlt. Also wenn ich doch nicht 

komme, dann ist es nicht schlimm“ (Se_4w_1m). 

Diese Gruppe würden im Falle einer institutionali-

sierten „Anwesenheitspflicht häufiger an Veran-

staltungen teilnehmen, aber weniger gerne kom-

men. In unnötigen Seminaren, in denen sich Inhalte 

mit anderen Seminaren überschneiden und kein 

neuer Wissenserwerb“ (Se_4w_1m) stattfindet, se-

hen die Studierenden, wie auch nach Bochmann 

und anderen festgestellt, eine langweilige Gestal-

tung als mitentscheidend für Absentismus an (vgl. 

2019, S. 201). Diskussionen über eine bessere zeit-

liche Koordination des Studiums mit anderen Ak-

tivitäten werden vom Wunsch nach professionsre-

levanteren Lehrinhalten getragen. 

In Redlichkeitsgesprächen bezüglich unerlaub-

ter Hilfsmittel in Prüfungen (These 3) erkennen die 

Diskutierenden „bei Onlineklausuren die Möglich-

keit zum Spicken. Dennoch halten wir das Verwen-

den von unerlaubten Hilfsmitteln für unfair gegen-

über anderen Studierenden. Wir vermuten, dass 

Dozierende bei Onlineklausuren davon ausgehen, 

dass die meisten Studierenden Hilfsmittel neben 

sich haben. Beim Spicken spielen außerdem per-

sönliche Einschätzungen zur beruflichen Relevanz 

eine Rolle. Bei nicht als relevant angesehenen Ver-

anstaltungen spickt man eher“ (P_4w_1m). Diese 

Primarstufengruppe diskutiert Klausuren als Prü-

fungen, an denen ihr Wissen, jedoch nicht ihre in-

dividuellen professionsrelevanten Entwicklungs-

ziele, ausgehandelt werden. Auch können in sol-

chen Prüfungen keine Problemlösungsstrategien 

für unterschiedliche schulsportliche Bildungsan-

forderungen geltend gemacht werden. Vor diesem 

Hintergrund lässt sich auch eine andere Gruppe 

von der „geringen Hemmschwelle zum Schummeln 

verleiten“ (So_5w). Demokratiebildende Voraus-

setzungen verlangen nach einer transparenten 

Prüfkultur, damit die Studierenden verstehen kön-

nen, warum sie, was lernen sollen und wofür man 

das Lernergebnis im Sportlehramt verwenden 

kann. 

Nehmen Täuschungsfälle zu, ist sowohl das 

Vertrauen in eine Selbstbildungsmotivation als 

auch in ein Solidaritätsversprechen gestört. Chan-

cenungleichheit oder Leistungsdruck mögen es 

mitverursachen, wenn sich Studierende einen Vor-

teil gegenüber anderen verschaffen. 

4  Fazit: Für eine bessere Umsetzung 
demokratiebildender Maßnahmen 

Mit einer sozialgeregelten Sportlehre kann Stu-

dierenden demokratische Bildung erfahrbar ge-

macht werden. Das Erleben von Miteinander 

wurde hier in Abhängigkeit vom Umgang der 

Hochschulakteur:innen mit sportdidaktischen 

Lehr- und Prüfregeln betrachtet. Das forschungs-

methodische Vorgehen legte den Umgang von 

Hochschulakteur:innen mit einigen demokrati-

schen Regelbestimmungen offen. Es gewährte im 

sportdidaktischen Hochschulkontext einen ersten 

Überblick über Lernhindernisse für Demokratiebil-

dung. 

Die Ergebnisse verbinden die in Autoethnogra-

fien eingebetteten Demokratierisiken aus der Per-

spektive einer Lehrenden mit langjähriger Erfah-

rung in der hochschulischen Sportlehrkräftebil-

dung mit Effekten aus der Sportstudierendenper-

spektive. Die in den Autoethnografien dargestell-

ten Zielkonflikte und auffällig gewordenen Bedeu-

tungsverluste konnten in der Kernfrage, welche de-

mokratische Konflikterzeugung, welchen Hoch-

schulakteur:innen zuzuschreiben ist, weder auto-

ethnografisch noch von den Studierenden für eine 

demokratiebildende Hochschuldebatte ausreichend 

reflexiv aufgebrochen werden. Allerdings weisen 

mehrere Gesprächsfragmente darauf hin, 

„dass Demokratie ein fragiles Gemeingut ist, 

dessen Fortbestand es gemeinsam zu sichern 

gilt“ (Heidenreich 2023, S. 241).  

Die Hochschule wird in ihren sozialen Prakti-

ken hingegen zu wenig als symbolische Repräsen-

tantin einer Demokratiebildung entdeckt. Die De-

batten um eine verantwortungsbewusste demokra-

tische Vorbildrolle ihrer Akteur:innen lassen zur 
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Verfügung gestellte Möglichkeitsräume vermis-

sen, in denen sich eine realistische Vorstellung von 

dem entwickeln kann, was sich mit demokratischer 

Handlungsfreude fachspezifisch entfalten könnte. 

Aus den offengelegten Gründen, die einem Beher-

zigen demokratisch-sozialer Regeln ausweichen, 

lassen sich jedoch Herausforderungen ableiten. 

Diese können bewältigt werden, wenn Hochschul-

akteur:innen mehr Verantwortung für deren Stabi-

lisierung übernehmen. Um zu verhindern, dass zu-

nehmende Regelüberschreitungen eine sportdidak-

tische Lernumwelt schaffen, die demokratieschwä-

chende Tendenzen befördert, kommen aus den Ap-

pellen nun abgeleitete Vorschläge, wie dem inter-

disziplinär entgegengewirkt werden kann. 

 

Der Überlastung beim Organisations- und Re-

gelverhalten in der Sportpraxis kann mit solidari-

scher Partizipation und Identifikation begegnet 

werden:  
Damit Hochschulakteur:innen Verantwortung 

für die Mobilisierung von Ordnungsstrukturiertheit 
in der Sportpraxis übernehmen können, braucht es 
die Solidarität aller. Putzkräfte, Sportwarte, Leh-

rende, Studierende, Sportfachschaftsmitglieder, 
Hochschule Verwaltende müssen beharrlicher auf 
Hausordnung, Sporthallenordnung, Sportorganisa-
tions- und Spielregeln hinweisen. Von diesen Ak-
teur:innen werden jedoch Regelverständnisse un-
terschiedlich praktiziert, Verantwortungsfähigkei-

ten sind ungleich verteilt, und sportweltliche Fä-
higkeitsnormen stellen sich verschiedenartig dar. 
Die Veränderung subjektiver, biografisch gefestig-
ter Positionierungen zu gemeinschaftlichen Re-
geleinstellungen scheint dadurch erschwert. Um 
die Hürden, die einer professionellen Identität im 

Wege stehen, demokratiebildend zu überwinden, 
muss man sich auch in den Lehrveranstaltungen 
auf die spezifisch sicherheitsbezogenen und me-
thodischen Verbindlichkeiten unterschiedlicher 
Bewegungsfelder verständigen. Entsprechende 
Handlungspraxen müssen eingeübt und immanent 

reflektiert werden. Allein auf die Vernunft von 
Hochschulakteur:innen zu setzen reicht nicht aus, 
weil zuweilen Verhaltensänderungen erforderlich 
werden. Nach einer sportartspezifischen Einwei-
sung mit entsprechenden Vereinbarungen muss 
auch das eigenverantwortliche Üben und Spielen in 

den Sportstätten weiter kontrolliert und Regelüber-
tretungen adressiert werden.  

Dies bedeutet, dass ein anstrengender und mit 
guten Argumenten untermauerter Austausch über 
Regeln, wie wir miteinander sportlich interaktiv 
sein wollen, wieder aufleben muss, damit die 

Hochschullehre daran demokratiewirksam gestal-
tet werden kann. Dafür müssen sich im Bemühen 

um gleichberechtigte Bildungsstrukturen alle bes-
ser mit dem Hochschuleigentum, den Gegenstän-
den und den Mitakteur:innen identifizieren. 

Die Aussagen der Sportlehramtsstudierenden 
zum fairen Umgang beim Sportspiel haben gezeigt, 

dass hier Regelbildung bereits zu einer gewissen 
Aufmerksamkeit geführt hat. Auch die Ermächti-
gung Studierender für einen wertschätzenden Um-
gang mit heterogenen Identitäten für die gemein-
same Sportpraxis kann ein Beispiel dafür geben, 
sich im Antizipieren der Folgen von Regelübertre-

tungen mit anderen noch besser zu verbinden. 
 

Der Überlastung in Prüfungsangelegenheiten 

durch Ausnahmeregelungen und Nachteilsausglei-

che kann mit Selbstverantwortung begegnet wer-

den:  
Für das Verhältnis zwischen Information und 

Kommunikation der Termineinhaltung wäre es von 
Vorteil, wenn Studierende sich selbst besser verste-
hen und sich für ihre Versäumnisse verantwortlich 
zeigen. Von Ausnahmen bei der Fristeinhaltung 
muss dann abgesehen werden, wenn diese auf frag-

würdigen Annahmen beruhen und Ausgleiche die 
Profession untergrabende Wirkungen mit sich brin-
gen. Lernbereitschaft und Lernaktivitäten in Ver-
bindung mit einer (Selbst)Verpflichtung zur regel-
mäßigen, pünktlichen und vorbereiteten Teilnahme 
sind voraussetzende Bedingungen für die Sport-

lehrkräfteprofessionalisierung. Über unzweifel-
hafte moralische, psychische oder medizinische 
Teilhabeproblematiken müssen Gleichstellungs- 
und Behindertenreferate entscheiden. Können Vor-
schläge zur einzelfallspezifischen Professionalisie-
rung erarbeitet werden, die zusätzliche zeitliche, 

räumliche oder personelle Ressourcen erforderlich 
machen, müssen diese zweckgerecht von der 
Hochschule zur Verfügung gestellt werden. Das 
Gewähren von Ausnahmeregelungen kann morali-
sche Beschämung verstärken. Gepaart mit man-
gelnder Unterstützung ruft sie darüber hinaus per-

sonelle Überforderung hervor. 
Ziehen Studierende Konsequenzen aus selbst-

verschuldeten Versäumnissen und werden Leh-
rende im Umgang mit einzelnen Ausnahmen ange-
messen unterstützt, führt das zur Beruhigung von 
Verwaltungsaufwänden. Die auf den Grenzen von 

Ungleichheit ruhende soziale Verantwortung stärkt 
die demokratische Selbstbildung. Im Prüfungsdis-
kurs fordern währenddessen Gleichstellungs- und 
Behindertenvertreter:innen für Studierende Aus-
nahmen ein, auch ohne anfallende Aufwände für 
Lehrende mitzubedenken. Weiterhin muss gelten, 

Minderheiten vor Nachteilen zu schützen, aber 
auch, in der Vielfalt der Identitätsmerkmale Ge-
meinsamkeiten aufzuzeigen. 
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Um in Lehrformaten fachliche und soziale Pro-

fessionsbemühungen auf von Studierenden persön-

lich zu verantwortende Prüfungsleistungen abzu-

stimmen, sind die Hochschulentwicklungsverfah-

ren mit einen Ressourcenbooster auszustatten: 

Zur Bildung eines wechselseitigen Verstehens- 

und Anerkennungsverhältnisses braucht es einen 

gemeinsamen Gegenstandsbezug unter der Leitung 

fach- und sozialkompetenter Lehrender und Ler-

nender. Das Bildungsangebot ist auf keine noch 

breitere Basis zu stellen, sondern es ist die Vermitt-

lung fachspezifisch vertiefter Wissens- und Kön-

nensformen wieder wertzuschätzen. Sportlehr-

amtsstudierende können für das professionelle 

Sportlehrkräftehandeln ermächtigt werden, wenn 

fachliche nicht gegen emotionale Förderung ausge-

spielt, sondern miteinander in Beziehung gebracht 

wird. Um beispielsweise in der schwimm- oder 

turndidaktischen Lehre ausgewogen über sexuali-

sierte Grenzverletzungen sprechen zu können, 

müssen die fachspezifischen Besonderheiten be-

kannt sein. Wer nur die Grenzen kennt, neigt dazu, 

die Vielschichtigkeit der bewegungsfeldspezifi-

schen Förderung zu unterschätzen und vorschnell 

Maßnahmen auszuschließen. Moralische Kon-

flikte, etwa durch Helfergriffe und Sicherheitsmaß-

nahmen oder das Tragen enganliegender Sport- 

und Schwimmkleidung, erscheinen in einem ande-

ren Licht, wenn man diese als sportfachliche Not-

wendigkeit verstehen und akzeptieren kann. 

So sind die Studierenden in Prüfungsformaten 

zu kritischen Analysen individual und sozialsport-

licher Demokratiefragen aufzurufen, mit denen sie 

einer in mehrdeutigen Zielen verwurzelten Ambi-

guität Rechnung tragen können. In fachpraktischen 

Prüfungen können sie sich leiblich-kulturell wahr-

nehmen und das Erleben etwa in Bezug auf Fragen 

zur eigenen Lebensgestaltung beziehen. Für demo-

kratiebildende Momente können theoretische Prü-

fungen sorgen, indem Studierende darin «… Bewe-

gung und Sport mit seinen Sinndimensionen ver-

nunftbasiert und selbstbestimmt unter demokrati-

schen Gesichtspunkten beobachten, gestalten und 

reflektieren» (Ahns, 2022, S. 29) können. Die 

Lehr-/Lernentwicklung für eine von Vielfalt ge-

kennzeichnete Studierendenschaft kann dabei nur 

bei regelmäßiger Teilhabe vorangebracht werden. 

Findet das regelmäßige Lernen in Sportlehrveran-

staltungen in der Solidargemeinschaft statt, dann 

können Studierende in angepassten Prüfungsfor-

maten ihre erlebten Sport- und Bewegungserfah-

rungen mit sportpädagogischen Desideraten abwä-

gen. Um persönliche Erfahrungen und Lernresul-

tate in die Prüfungsgestaltung mit einbringen zu 

können, mangelt es allerdings noch an Individual-

kriterien. 

Auch täuschen manche Studierende durch 

Rückgriff auf unerlaubte Hilfsmittel über man-

gelnde Arbeitsbereitschaft hinweg. Auf der Seite 

der Dozierenden verschlingt die täuschungsresis-

tente Ausgestaltung von fachdidaktischen Lehrpro-

ben viele Ressourcen. Bei schriftlichen Prüfungen 

führen aufwändige Verfahren zum Nachweis von 

Plagiaten zu Verantwortungsüberlastung. Das kann 

allerdings kein Argument dafür sein, die Anforde-

rungen nach unten zu korrigieren oder Prüfungen 

möglichst einfach zu halten, um im Täuschungs-

fall, im Sinne des fairen Vergleichs schnelle und 

einfache Entscheidungen zu treffen. Gelingt es 

nicht, Plagiate nachzuweisen, wird es außerdem 

nicht möglich sein, Veränderungen im Lernen da-

hingehend wirksam zu machen, dass Studierende 

es als Selbstverständnis ansehen, auch in schriftli-

chen Sportprüfungen ihre persönlichen Ressourcen 

einzusetzen. 

 

Die Stabilität der hochschulischen Demokratie 

ist gegenüber individuellen Regelverstößen mit 

vorbildlicher Haltung im offenen Diskurs und mit 

probaten Mitteln zu verteidigen. Erst die Einsicht 

in die Verpflichtungen, die verdeutlicht, wer, für 

was und für wen verantwortlich ist, sichert die 

Rechte aller Hochschulakteur:innen. 

Anmerkungen/Endnoten 

1 Die Gruppensymbole geben Hinweise auf Zugehö-

rigkeiten der Teilnehmenden zum studierten Lehr-

amt (Sonderpädagogik, Sekundarstufe, Primar-

stufe), der Anzahl der Diskutierenden je Gruppe und 

der selbstzugewiesenen Geschlechterzugehörigkeit. 
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